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Inkrafttreten:

01.01.2016

Verordnung ILFD

vom 11. Dezember 2015

über die Verlängerung der Wildschweinjagd

Die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

gestützt auf Artikel 15 der Verordnung vom 22. Mai 2012 über die Ausübung 
der Jagd in den Jahren 2012 bis 2015;

in Erwägung:

Die Jagd auf Wildschweine in den eidgenössischen und kantonalen Reservaten 
am Südufer des Neuenburgersees hat am 15. Oktober 2015 begonnen. Sie en-
det am 31. Dezember 2015. Angesichts der Schäden und des Auftretens von 
ersten Beschädigungen an Winterkulturen muss die Jagd auf Wildschweine im 
kantonalen Reservat am Südufer des Neuenburgersees verlängert werden.

beschliesst:

Art. 1
1 Die Jagd auf Wildschweine im kantonalen Reservat am Südufer des Neuenbur-
gersees wird gemäss Artikel 15 der Verordnung vom 22. Mai 2012 über die Aus-
übung der Jagd in den Jahren 2012 bis 2015 bis 31. Januar 2016 verlängert.
2 Diese Verlängerung betrifft nicht das Wasser- und Zugvogelreservat von in-
ternationaler und nationaler Bedeutung.

Art. 2

Für die Ausübung dieser Jagd bleiben die Bestimmungen der geltenden Ge-
setzgebungen vorbehalten.

Art. 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Die Direktorin der Land- und Forstwirtschaft:

M. GARNIER, Staatsrätin


